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(54) Bezeichnung: Leuchte für die Raum- und Gebäudebeleuchtung

(57) Hauptanspruch: Leuchte (10) für die Raum- und Gebäu-
debeleuchtung, aufweisend ein Leuchtmittel,
- mit einer Platine (12), die ein Trägermaterial, eine auf das
Trägermaterial zumindest einseitig aufgebrachte Isolations-
schicht, auf der Isolationsschicht aufgebrachte Leiterbahnen
(28, 29) und zumindest eine auf der Isolationsschicht ange-
ordnete, als Leuchtmittel dienende LED (13) aufweist,
- mit zumindest einer lichtdurchlässigen Abdeckung (19), die
der LED (13) in Lichtaustrittsrichtung nachgeordnet ist,
- mit einem Leuchtengehäuse (11), dadurch gekennzeich-
net, dass
- die Platine (12) eine Metallkernplatine (12) ist, welche
selbst das Leuchtengehäuse (11) ausbildet,
- die Metallkernplatine (12) durch zumindest einen Umform-
prozess das Leuchtengehäuse (11) bildet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Leuchte für die
Raum- und Gebäudebeleuchtung, aufweisend ein
Leuchtmittel,

- mit einer Platine, die ein Trägermaterial, eine
auf das Trägermaterial zumindest einseitig auf-
gebrachte Isolationsschicht, auf der Isolations-
schicht aufgebrachte Leiterbahnen und zumin-
dest eine auf der Isolationsschicht angeordnete,
als Leuchtmittel dienende LED aufweist,

- mit zumindest einer lichtdurchlässigen Ab-
deckung, die der LED in Lichtaustrittsrichtung
nachgeordnet ist,

- mit einem Leuchtengehäuse.

[0002] Derartige Leuchten sind aus dem Stand der
Technik hinlänglich bekannt. So existieren beispiels-
weise Leuchten, die zur Nutzung mit Leuchtstoffröh-
ren oder klassischen Gasentladung- oder Glühlam-
pen zu nutzen waren, die durch sogenannte Re-
trofitlampen mit LED-Leuchtmitteln nachrüstbar sind.
Hierzu sei auf die DE 10 2013 017 141 A1 und
die US 2010/0008085 A1 verwiesen, welche jeweils
eine röhrenförmige LED-Lampe zum Austausch für
Leuchtstoffröhrenlampen offenbaren. Zudem offen-
bart die US 2016/0088721 A1 die Fertigung einer
Lampe, wobei hier die Lampe, eine Lichtquelle und
ein Reflektor in einem Bauteil vereinigt werden.

[0003] Leuchten neuerer Bauart sind auf LEDs als
Leuchtmittel hin konstruiert. Hier sind die LEDs auf
ihren Platinen häufig in der Leuchte integriert. In der
Regel wird die auf der Platine aufgebrachte LED
auf einen Kühlkörper montiert, welcher in einer der
gewünschten Abstrahlcharakteristik entsprechenden
Position im Leuchtengehäuse verankert ist.

[0004] Als Beispiel für die zuletzt genann-
te Leuchtenart wird auf beispielsweise die
DE 10 2014 000 741 B4 verwiesen.

[0005] Diese herkömmliche Art Leuchten zu gestal-
ten gibt dem Leuchtengestalter bzw. -hersteller einen
hohen Freiheitsgrad in der Gestaltung des Leuch-
tengehäuses wie auch in den Möglichkeiten, Leucht-
mittel innerhalb der Leuchte für eine bestimmte Ab-
strahlcharakteristik anzuordnen. Diese großen Frei-
heitsgrade gehen jedoch mit einem hohen Montage-
und Fertigungsaufwand einher, welcher erhöhte Fer-
tigungskosten zur Folge hat.

[0006] So ist ergänzend auf die
DE 10 2014 000 741 B4 zu verweisen, welche ein
einseitig offenes Leuchtengehäuse zeigt, dessen Öff-
nung mit einer die elektrischen Schaltungen und die
LEDs tragenden Leiterplatte zu verschließen ist.

[0007] Im Übrigen ist es aus US 2014/033 41 64 A1
bekannt, aus Isolierstoff gefertigte Leiterplatten in
den Randbereichen um 180 Grad umzuformen um
eine Isolation der Radbereiche gegenüber einem
Leuchtengehäuse sicherzustellen.

[0008] Aufgabe der Erfindung ist es eine möglichst
einfach aufgebaute Leuchte zu schaffen, welche kos-
tengünstig herstellbar ist.

[0009] Gelöst wird die Aufgabe von einer Leuchte
mit den Merkmalen des Anspruches 1, insbesonde-
re mit dessen kennzeichnenden Merkmalen, wonach
die Platine eine Metallkernplatine ist, welche selbst
das Leuchtengehäuse ausbildet, wobei die Metall-
kernplatine durch zumindest einen Umformprozess
das Leuchtengehäuse bildet.

[0010] Die Erfindung schlägt vor, eine maximale
Bauteilreduktion vorzunehmen und das Leuchtenge-
häuse von der Metallkernplatine bilden zu lassen,
auf welcher die zu Beleuchtungszwecken nötigen
LEDs angeordnet sind. Wenn man in technisch kor-
rekter Einordnung die mit den LEDs versehene Plati-
ne als das eigentliche Leuchtmittel bezeichnet, zeich-
net sich die Erfindung dadurch aus, die Leuchte aus-
schließlich vom Leuchtmittel gebildet ist. Hierdurch
sind zwar die Freiheitsgrade hinsichtlich der Gehäu-
segestaltung und der Anordnung der LEDs zur Schaf-
fung bestimmter Lichtcharakteristika eingeschränkt,
es gibt jedoch eine ganze Reihe Anwendungsberei-
che, in denen diese Freiheitsgrade nicht benötigt wer-
den. Als Beispiel seien hier Anwendungsfelder zu
nennen, in welchen die Leuchte insbesondere indus-
triellen oder technischen Zwecken dient.

[0011] Bei Leuchten in Lagerhallen steht beispiels-
weise die Ausleuchtung bestimmter Flächen oder
Objekte im Vordergrund, das Design der Leuchte
selbst ist hingegen zweitrangig.

[0012] Auch in beispielsweise Gewächshäusern die-
nen Leuchten primär dazu, das Pflanzenwachstum
zu optimieren. Das Erhellen der Gewächshäuser
zur Schaffung einer für den menschlichen Benut-
zer angenehmen bzw. für dessen Tätigkeit optimier-
ten Beleuchtung ist hingegen zweitrangig und kann
im Zweifel durch eine spezielle, zu diesem Zweck
optimierte Arbeitsbeleuchtung sichergestellt werden.
Im Kern reduziert die Erfindung die Leuchtenher-
stellung darauf, der Metallkernplatine eine entspre-
chende Gehäuseform zu geben, was in einer be-
vorzugten Ausführungsform beispielsweise durch ei-
nen Umformprozess erfolgen kann. Sofern der Ein-
satzzweck der Leuchte keine weiteren besonderen
Maßnahmen erfordert, muss nach dem formgeben-
den Prozess lediglich noch ein Netzanschlussele-
ment an das Leuchtengehäuse angesetzt werden,
mittels dessen eine Stromversorgung sichergestellt
wird.
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[0013] Die bislang übliche Anordnung von LED-Pla-
tinen in einem Leuchtengehäuse, ggf. unter verschie-
denen Winkeln zur Erreichung bestimmter Ausleuch-
tungscharakteristika, die interne Verdrahtung, das
Wärmemanagement über Kühlkörper oder andere
Wärmeleitelemente etc. entfällt bei der Erfindung.

[0014] Es ist vorgesehen, dass
von der Metallkernplatine eine zumindest kanalartige
Kavität ausgebildet ist, innerhalb der die LED ange-
ordnet ist.

[0015] Sodann ist vorgesehen, dass die kanalartige
Kavität durch stirnseitige Abschlussstücke begrenzt
ist, die beispielsweise als Lampensockel und/oder
Lampenhalter ausgebildet sind, womit durch lediglich
minimalen Zusatzaufwand sowohl der Netzanschluss
als auch die Befestigung sichergestellt ist.

[0016] Vorgesehen ist ferner, dass die Oberfläche
der Metallkernplatine in den vermittels Umformung
aus der Anordnungsebene der LED ausgestellten
Oberflächenbereichen isolationsschichtfrei ausgebil-
det ist, insbesondere wenn die vermittels Umformung
aus der Anordnungsebene der LED ausgestellten
Gehäuseabschnitte der Metallkernplatine der Wär-
meabfuhr der LED-Betriebswärme dienen, wobei vor-
gesehen ist, dass die der Wärmeabfuhr der LED-Be-
triebswärme dienenden Gehäuseabschnitte der Me-
tallkernplatine eine ausreichende Oberflächengröße
zur Wärmeabfuhr aufweisen.

[0017] Sofern die Einsatzzwecke es erfordern, kann
vorgesehen sein, dass die Metallkernplatine Halte-
mittel für die lichtdurchlässige Abdeckung ausbildet.

[0018] Die Aufgabe der Erfindung wird sodann auch
gelöst durch ein Verfahren zur Herstellung einer
Leuchte, die ein Leuchtengehäuse und eine Platine
aufweist, wobei die Patine eine LED als Leuchtmit-
tel trägt, dadurch gekennzeichnet, dass als Platine
eine Metallkernplatine genutzt wird, welche entlang
wenigstens zweier Umformlinien zu einem Leuchten-
gehäuse umgeformt wird, wodurch die Platine das
Leuchtengehäuse bildet, wobei die LED zwischen
den Umformlinien angeordnet ist.

[0019] Das Verfahren wird weitergebildet, dadurch,
dass die Oberfläche der Metallkernplatine in den ver-
mittels Umformung aus der Anordnungsebene der
LED ausgestellten Oberflächenbereichen isolations-
schichtfrei und/oder leiterbahnenfrei gehalten wird.

[0020] Das Verfahren kann vorsehen, dass die
Oberfläche der Metallkernplatine mit Haltemitteln für
eine Abdeckung versehen werden.

[0021] Weitere Vorteile der Erfindung sowie ein bes-
seres Verständnis derselben werden nunmehr an

Hand von detailliert beschriebenen Ausführungsfor-
men dargestellt. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematisch dargestellte Teilansicht
einer Platine,

Fig. 2 ein aus der Platine gemäß Fig. 1 gewon-
nenes Leuchtengehäuse,

Fig. 3 Darstellung der Montage einer Abdeckung
in einem Leuchtengehäuse gemäß Fig. 2,

Fig. 4 das Leuchtengehäuse gemäß Fig. 3 nach
Montage der lichtdurchlässigen Abdeckung,

Fig. 5 Darstellung einer alternativen Ausfüh-
rungsform des Gehäuses gemäß Fig. 4,

Fig. 6 Darstellung einer alternativen Ausfüh-
rungsform des Gehäuses gemäß Fig. 4,

Fig. 7 Darstellung einer alternativen Ausfüh-
rungsform des Gehäuses gemäß Fig. 4,

Fig. 8 Darstellung eines alternativen Gehäuses
gemäß Fig. 4

Fig. 9 Darstellung eines alternativen Gehäuses
gemäß Fig. 4 mit einer Vergussmasse als licht-
durchlässige Abdeckung.

[0022] In den Figuren wird eine erfindungsgemäße
Leuchte insgesamt mit der Bezugsziffer 10 versehen.

[0023] Die Leuchte 10 verfügt über ein Leuchtenge-
häuse 11, welches aus einer in Fig. 1 dargestellten
Metallkernplatine 12 hergestellt ist. Die Darstellung
der Metallkernplatine 12 in Fig. 1 ist stark vereinfacht.
Es wurde auf die Darstellung von Leiterbahnen und
von auf der Metallkernplatine 12 angeordneten LEDs
13 verzichtet.

[0024] Bevorzugt handelt es sich bei der Metallkern-
platine 12 um ein flächiges Element, welches ent-
lang zweier Umformlinien 14 umgeformt wird, um das
Leuchtengehäuse 11 zu bilden. Im Beispiel sind die
Umformlinien 14 parallel zueinander und mit Abstand
zueinander angeordnet. Durch ein Umformen ent-
sprechend der mit Pfeilen P illustrierten Umformrich-
tung U wird das in Fig. 2 exemplarisch dargestellte,
in etwa kanalartig ausgebildete Leuchtengehäuse 11
der Leuchte 10 erhalten.

[0025] Der zwischen den Umformlinien 14 gebilde-
te Anordnungsbereich 15 für LEDs 13 bildet den Ka-
nalboden 16, die durch die Umformung aufgerichte-
ten Abschnitte bilden die Kanalwände 17. Dabei kann
die Metallkernplatine 12 entlang der Umformlinien 14
vor dem Umformvorgang mit Materialschwächungs-
zonen 18 versehen sein, wodurch der Umformvor-
gang vereinfacht wird. Schematisch dargestellte Lei-
terbahnen 28 und 29 dienen der Spannungsversor-
gung der LEDs.
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[0026] Sofern die Einsatzzwecke es verlangen, kann
die Leuchte 10 eine lichtdurchlässige Abdeckung 19
aufweisen, die im Ausführungsbeispiel gemäß der
Fig. 3 und Fig. 4 zudem als Optik 20 ausgebildet ist
und die Verteilung des von den LED 13 emittierten
Lichtes beeinflusst.

[0027] Zur Anordnung der Optik 20 im Leuchtenge-
häuse 11 der Ausführungsform gemäß den Fig. 3 und
Fig. 4 sind die einander zugewandten Oberflächen
der Kanalwände 17 jeweils mit einem Halteelement
21 versehen, bei dem es sich im Ausführungsbeispiel
der Fig. 3 und Fig. 4 um eine Haltenut 22 handelt. In
diese Haltenut 22 greifen Halteschenkel 23 der Optik
20 ein, so dass die Optik 20 entlang der Längsach-
se der Leuchte 10 in das Leuchtengehäuse 11 ein-
schiebbar ist, wie es der Einschubpfeil E symbolisiert.

[0028] Alternative Ausführungsformen der Leuchte
10 sind in den Fig. 5 bis Fig. 8 dargestellt. Fig. 5 zeigt
eine Leuchte 10, deren lichtdurchlässige Abdeckung
19 in ihren Anordnungsbereichen an den Kanalwän-
den 17 des Leuchtengehäuses 11 mit einem Dicht-
material 24 versehen ist, wobei hier das Dichtmateri-
al 24 auch der mechanischen Festlegung des Abde-
ckelementes 19 dienen kann. Es kann sich bei dem
Dichtmaterial 24 in Fig. 5 beispielsweise um einen
Kleber mit abdichtender Funktion handeln. Alternati-
ve Varianten hierzu sind in den Fig. 7 und Fig. 8 dar-
gestellt. Auch hier kann das Dichtmaterial 24 ein Kle-
ber sein. Anderenfalls ist es denkbar, dass die licht-
durchlässige Abdeckung 19 jeweils in das Dichtmate-
rial 24 eingepresst ist und insofern reibschlüssig ge-
halten ist.

[0029] Fig. 6 zeigt eine Ausführungsform der Leuch-
te 10, bei welcher die lichtdurchlässige Abdeckung
19 ebenfalls als kanalartiges Element ausgeführt ist.
Dieses ist an seinen Kanalwänden 25 mit je einer Auf-
nahmenut 26 versehen, welche in Richtung Kanal-
wand 17 der Leuchte 10 weist. In dieser Kanalwand
ist das Dichtmaterial 24 eingesetzt.

[0030] Fig. 6 dient darüber hinaus der schemati-
schen Illustration der Endfertigung der Leuchte 10.
Stirnkappen 27 werden stirnseitig auf das Leuch-
tengehäuse 11 aufgesetzt, um die stirnseitigen Öff-
nungen der kanalartigen Vertiefung des Leuchten-
gehäuses 11 zu verschließen. Diese Stirnkappen 27
können dabei als Anschlussbauteil ausgebildet sein,
über welches die Leuchte 10 mit Elektrizität versorgt
wird. Darüber hinaus können die Stirnkappen 27 der
Halterung der Leuchte 10 an geeigneten Gegenstü-
cken dienen.

[0031] In Fig. 9 ist eine Ausführungsform dargestellt,
bei welcher die lichtdurchlässige Abdeckung 19 (nicht
bezeichnet) von einer transparenten Vergussmasse
gebildet ist. Diese wird in das kanalartige Leuchten-
gehäuse 11 eingegossen und härtet anschließend

aus. Auf diese Weise werden die LEDs 13 herme-
tisch gegen die Außenumgebung versiegelt, so dass
ein Höchstmaß an Schutz vor Feuchtigkeit und Ver-
schmutzung erreicht wird.

[0032] Zusammenfassend offenbart die Erfindung
eine ausgesprochen einfach herzustellende Leuch-
te 10, die sich insbesondere für vornehmlich techni-
sche Einsatzzwecke eignet. Da die Leuchte 10 im
Wesentlichen allein von der Metallkernplatine 12 des
Leuchtmittels gebildet wird, entfallen eine ganze Rei-
he von dem im Stand der Technik notwendigen Ferti-
gungs- und Montageschritten, so dass die vorgestell-
te Leuchte 10 ausgesprochen effizient und kosten-
günstig herstellbar ist.

Bezugszeichenliste

10 Leuchte

11 Leuchtengehäuse

12 Metallkernplatine

13 LED

14 Umformlinie

15 Anordnungsbereich

16 Kanalboden

17 Kanalwand

18 Materialschwächungszone

19 lichtdurchlässige Abdeckung

20 Optik

21 Halteelement

22 Haltenut

23 Halteschenkel

24 Dichtmaterial

25 Kanalwand

26 Aufnahmenut

27 Stirnkappe

28 Leiterbahn

29 Leiterbahn

P Pfeil

U Umformrichtung

E Einschubpfeil

Patentansprüche

1.    Leuchte (10) für die Raum- und Gebäudebe-
leuchtung, aufweisend ein Leuchtmittel,
- mit einer Platine (12), die ein Trägermaterial, ei-
ne auf das Trägermaterial zumindest einseitig auf-
gebrachte Isolationsschicht, auf der Isolationsschicht
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aufgebrachte Leiterbahnen (28, 29) und zumin-
dest eine auf der Isolationsschicht angeordnete, als
Leuchtmittel dienende LED (13) aufweist,
- mit zumindest einer lichtdurchlässigen Abdeckung
(19), die der LED (13) in Lichtaustrittsrichtung nach-
geordnet ist,
- mit einem Leuchtengehäuse (11), dadurch ge-
kennzeichnet, dass
- die Platine (12) eine Metallkernplatine (12) ist, wel-
che selbst das Leuchtengehäuse (11) ausbildet,
- die Metallkernplatine (12) durch zumindest einen
Umformprozess das Leuchtengehäuse (11) bildet.

2.    Leuchte nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Leuchtengehäuse (11) durch
Umformen entlang zumindest zweier Umformlinien
(14) der Metallkernplatine (12) erhalten ist, zwischen
denen sich eine Isolationsschicht mit den Leiterbah-
nen (28, 29) und der LED (13) befinden.

3.    Leuchte nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Oberfläche der Metallkernplati-
ne (12) in den vermittels Umformung aus der An-
ordnungsebene der LED (13) ausgestellten Oberflä-
chenbereichen isolationsschichtfrei ausgebildet ist.

4.    Leuchte nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die vermittels Umformung aus der An-
ordnungsebene der LED (13) ausgestellten Gehäu-
seabschnitte der Metallkernplatine (12) der Wärme-
abfuhr der LED-Betriebswärme dienen.

5.    Leuchte nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die der Wärmeabfuhr der LED-Be-
triebswärme dienenden Gehäuseabschnitte der Me-
tallkernplatine (12) eine zur Wärmeabfuhr ausrei-
chende Oberflächengröße aufweisen.

6.   Leuchte nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Metall-
kernplatine (12) eine kanalartige Kavität aufweist, in-
nerhalb derer die LED (13) angeordnet ist.

7.    Leuchte nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die kanalartige Kavität durch stirnsei-
tige Abschlussstücke begrenzt ist, die beispielsweise
als Lampensockel und/oder Lampenhalter ausgebil-
det sind.

8.   Leuchte nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Metall-
kernplatine (12) Haltemittel (21, 22) für die lichtdurch-
lässige Abdeckung (19) ausbildet.

9.  Verfahren zur Herstellung einer Leuchte (10), die
ein Leuchtengehäuse (11) und eine Platine aufweist,
wobei die Platine eine LED (13) als Leuchtmittel trägt,
dadurch gekennzeichnet, dass als Platine (12) ei-
ne Metallkernplatine (12) genutzt wird, welche ent-
lang wenigstens zweier Umformlinien (14) zu einem

Leuchtengehäuse (11) umgeformt wird, wodurch die
Platine das Leuchtengehäuse (11) bildet, wobei die
LED (13) zwischen den Umformlinien (14) angeord-
net ist.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Oberfläche der Metallkernplati-
ne (12) in den vermittels Umformung aus der An-
ordnungsebene der LED (13) ausgestellten Oberflä-
chenbereichen isolationsschichtfrei gehalten wird.

11.  Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Oberfläche der Metall-
kernplatine (12) mit Haltemitteln (21, 22) für eine Ab-
deckung versehen werden.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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